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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Versammlungsrecht -  Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) 

 
Begründung: 

 

Nach Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) haben alle Deutschen das Recht, sich ohne An-

meldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dieses Grundgesetz 

ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv am politischen Meinungs- und Wil-

lensbildungsprozess zu beteiligen. Auf das Grundrecht zur Versammlungsfreiheit können 

sich dem Gesetzeswortlaut nach nur Deutsche berufen. Personen, welche die deutsche 

Staatsangehörigkeit nicht besitzen, werden daher nicht durch Art. 8 GG geschützt. Sie ha-

ben jedoch ebenfalls das Recht, sich frei zu versammeln. Verfassungsrechtlich ist dieses im 

Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG verankert.  

 

Für Versammlungen unter freiem Himmel kann das Recht nach Art. 8 Abs. 2 GG durch Ge-

setz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Die maßgeblichen Regelungen 

hierzu finden sich im bundesrechtlichen Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Ver-

sammlungsgesetz) sowie in den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen, mithin für 

Nordrhein-Westfalen im Versammlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (Ver-

sammlungsgesetz NRW – VersG NRW).  

 

Die Versammlungsfreiheit ist Ausdruck unserer freiheitlichen Demokratie. Sie gibt den Bür-

gerinnen und Bürgern in Deutschland das Recht, sich zu versammeln und ihre Meinung 

öffentlich kundzutun. Sie gehört demnach allen, unabhängig davon, wie und insbesondere 

auch was sie gemeinsam sagen wollen. Wie sich wer mit welcher Botschaft gemeinsam en-
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gagiert, ist Teil der Freiheit. Wenn extremistische Positionen auf großen Kundgebungen 

bejubelt werden, ist unser Zusammenhalt durchaus bedroht. Niemand sollte politische 

Entwicklungen auf die leichte Schulter nehmen, unter denen die Demokratie und auch der 

Rechtsstaat leiden. Aber die Bekämpfung des politischen Extremismus ist keine Aufgabe 

des Versammlungsrechts, sondern Aufgabe von uns allen, gesellschaftlich und in der Poli-

tik. Wenn sich viele äußern, müssen eben viele antworten und andere bessere Perspektiven 

eröffnen. Das bedeutet auch: Unser Zusammenhalt lebt nicht vom Grundgesetz allein. Die 

Grund- und Menschenrechte setzen aber den Rahmen, um friedlich miteinander sein zu 

können.  

 

Über das auch als sehr hohes Gut der Versammlungsfreiheit bezeichnete Recht wird Frau 

Breil, die Leiterin des Rechtsamtes, in der Sitzung berichten.      
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Integrationsrat nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

 

 
 

 

 - Rainer Weichelt  - 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

× Integrationsrat 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


